
11-480 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X. Gesetzgebungsperiode 

18.1101964 

l24/A A n t rag 

der Abgeordneten rlosa J 0 c h man n , H ach u n z e, H a r k , 

Gab r i eIe , Ing. H ä u s er, K u 1 h a n e k und Genossen, 

betreffend eine Abänderung und Ergänzung des Opferfürsorgegesetzes. 

-0-.-.-0-0-

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ••....••••• , mit dem das Opferfürsorgegesetz vom 

4. Juli 1947, BGBl. Nr. 183, abgeändert und erg~nzt wird. 

fürsorgegesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

(17. Opfer-

Das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 1947, BGB1. Nr •. 183, wird abge

ändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im § 11 haben die Absätze 5 und 12 bis 15 zu lauten: 

!1 (5) Die Un tc:rhal tIziren te ist zur Sicherung des·- LebensunterhaI tes· an 

Inhaber einer AmtEbescheinigung auf die Dauer und in 6em.tusmaß zu leisten, 

als diese nicht über ein Einkoxmen verfügen, das die im § 12 Abs. 3 und im 

§ 35 Abs. 4 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 festgesetzte Einkom

mensgrenze übersteigt, sofern der im folgenden bestimmte Betrag der. Untcr

haI tsrente nicht höher ist als die in Betr&cht kommende Einl<:onmensgrenze. 

Die Unterhaltsrente für anspruchsberechtigte Opfer und Hinterbliebene be

tr~gt monatlich 1220 S; sie erh~ht sich für afispruchsberechtigte 09fer bei 

einem Bezug einer Opferrente entsprechend einer Hinderung der ErVJerbsfEihig

keit 

von mindestens 50 v.H. auf 1280 S , 
von mindestens 60 v.H. auf 1345 S, 

von mindestens 70 v .• H. auf 1410 S, 

von mindestens 80 v.H. auf 1460 S, 

von mindestens 90 v.H. auf 1520 S, 

livenn die Gesamtminderung der Er,~:erb.sfähigkei t mindestens 75 v.R. beträgt, 

oder bei Frauen das 55. Lebensjahr, bei Hännern das 60 Lebensjahr voJlendet 

wurde'. 
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(12) Empfänger einer Unterhaltsrente" die keinen Ansprhch -auf Pflege 

(Blinden)zulage (§§ 18, 19 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957) haben, 

erhalten, wenn sie derart-hilflos sind, daß sie ständig-der Hartung-und 

Hilfe bedUrfen, eine Zulage von m~natlich500 S. Auf diese Zulage sind 

Leistungen der gleichen Art, auf die Empfänger einer Unterhaltsrente auf 

Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen Anspruch haben, anzurechnen. 

(13) Alle ~~pfänger von Renten und Beihilfen-haben Anspruch auf je 

eine allj iihrlich im Mai und Oktober fällig weroende Sonderzahlung in Höhe 

der für diese Monate jeweils gebührenden RentenfUrsorgeleistungen, ein

schließlich allfällig gebUhrender FrauenzUlagen und Erziehungsbeiträge. 

(14) Auf die Unterhaltsrente ist jedes Einkommen im-Sinne des § 13 

des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 anzure~hnen~ -zum·Einkommenzählen 

auch 30 v.H. des Einkommens des Lebensgefährten. Soweit das Einkommen aus 

laufenden }1onat8:Jezügen besteht, sind in einzelnen Honaten anfallende Son

derzahlungen nicht als Einkommen zu werten. Gemäß Abs. 2 und 3 zuerkannte 

Renten sind auf die Unterhaltsrente nicht anzurechnen. 

(15) Von der RentenfUrsorge nach diesem Bundesgesetz sind Personen 

ausgenommen, die LeiEtungen aus dem auf Grund des Hilfsfondsgesetzes, 

BGBL Nr. 25/1956, errichteten Fonds erhalten haben." 

2. Im § 13a Abc. 3 erster Satz sind nach den Worten "Eltern oder Ge

schwistern" die Vlorte "oder Witwern (Le bensge fährten)" einzufUgen. 

3. Im § l3a ist dem Absatz 6 anzufügen: 

"Das gleiche gilt, wenn das Opfer beim Versuch, sich der Verhaftung zu 

entziehen, getötet wurde oder wegen einer ihm unmittelbar drohenden Ver

haftung Splbstmord begangen hat." 

4. Im § 13a hat Abs. 9 zu lauten: 

" (9) Für den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gilt bei Per

sonen, die in gerichtlicher oder polizeilicher Haft angehalten worden sind, 

als nachgevliesen, daß sie bis 9. Hai 1945 in Haft waren, außer es ist nach

gewiesen, daß das Ende der Haft vor diesem Zeitpunkt gele gen ist, - oder·- es 

ist der frUher eingetretene Tod durch öffentliche Urkunde oder durch Aus

spruch des Gerichtes bevliesen (§ 21 Todeserkliirungsgesetz 1950)." 

5. § 14c hat zu lauten: 

tI§ 14co Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises·er

halten, wenn sie eine ~Schul(ßerufs)ausbildung durch gegen sie selbst oder 

ihre Eltern gerichtete Verfolgungsmaßnahmen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
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abbrechen oder durch mindestens 3 1/2·Jahre unt~rbrechen·mußten,·eine 

einmalige EntEdhädigung inder H~he von 6oco S. Ein Abhruch-einer Sehul

(Berufs)ausbildung'istaueh dann als gegeben 'anzunehmen, wenn wegen sol

eher Verfolgungsmaßnahmen eine erstrebte Sehul(Berufs)ausbildung nicht 

aufgenommen vJerden konnte 0 rr 

Arti.kel 110 

Auf die gemäß Art 0 I Ziffer 3 oder L~ zu leist ende : Ho. ften ts chiidigung 
en 

sind Hint erblie be nen bereits geleü3 te te Ha f't ent sch~:digung/anzure chnen. 

A.rtikel III. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jinner 1965 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses 3undesgesetzes wird das Bundes

ministerium für soziale Verwaltung, hinsichtlich der·Bestimmungen des 

Art. I Ziffer 2 bis 5 im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Finanzen, betrauto 

-G-O-"'-O<=> 

In formell er Hinsich t 1iJolle der An trag dem Ausschuß für soziale 

Verwaltung zugewiesen werden. 
-0-0 ... 0-..0 ..... 0-

Beg r ü n dun g 

Hit dem vorliegenden Bundesgesetz soljen die Unterhaltsrenten den 

gestiegenen Lebenshaltungskosten angeglichen werden;-überdies soll ei-

nem langgehegten Wunsch der Opfer der politischen Verfolgung, im Hin

blick auf das durchschnittlich hahe Alter der Rentenbe~ieher n~ch·dem 

Opferfürsorgegesetz für diese einen Hilflosenzusehuß einzuführen, Rechnung 

getragen werden. Ferher sollen H~tten, die sich bei der Durchführung der 

EntEchädigungsbestimmungen ergeben haben; ger:1ildert VJerden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzeritwurfes ist zu bemerken: 

Zu Art. I Zo 1: Zum Ausgleich der gestiegenen Lebenshaltungskosten 

erscheint eine Erh~hung der Unterhalterenten um 14 v.H. für angemessen. 

Die Einführung eines Hilflosenzuschusses für Bezieher einer Unterhalts

rente folgt einer entsprechenden Regelung auf dem Gebiete der Pensions

versicherung mit der Maßgabe, daß hiefür ein einheitlicher Betrag im 

Gesetz festgelegt wird. Die Regelung erweist sich als notwendig,weil ge

rade die Opfer der politischen Verfolgung vielfach aufsieh-selbst ange

wiesen sind und keine Familienangehörigen haben, die ihnen im Falle der 

Gebrechlidhkeit die erforderliche Hilfe leisten können. Da Hilflosen-
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zuschüsse, die von den TriigcTn der Pensions(·Unfccl<l)versicherung gelei

stet werfen, be~der 3erechnung der Unterhalterente nicht als Einkommen 

gewertet werden, wurde, um Do~pelbezüge zu vermeiden,vorgesehen, daß 

Hilflosenzuschüsse aus der Pensions(Unfall)versicherung auf die-Zulage 

nach § 11 Abs. 12 des Opferfürsorgegesetzes angerechnet werden. 

Personen, die nur Opfer-bzw. Hinterbliebenenrente-beziehenisoll 

im Jahre 1965 an Stelle der bisher nur in halber ~entenh~he-geleisteten 

Sonderzahlung im Dezember dieseSonderzahlungim Mai inH~he der-vollen

Rente gew~hrt werden. Die Vorsc~riften über die·Sonder~ahlung wurden zu

folge der Einschaltung eines neuen Abs. 12 (Hil flosenzuschuß) in Abs. - 13 

aufgenommen. 1.bs. 13 und 14 erhalten bei unvertindertem Wortlaut die Be

zeichnungen 1.bs. 14 und 15. 

Zu Art. I Z. 2: Eine Haftentschidigung an Hinterbliebene soll 

un ter denseI ben Voraussetzungen wie Eltern, die nicht· Inhaber ",iner Amts

bescheinigung sind, oder GeEchwistern im Falle der Bedürftigkeit in Hin

kunft auch Witwern (Lebensge~Uhrten) gew~hrt werden k~nnen. 

Zu Art. I Z. 3: 3ei der Zuerkennung der HaftentschUdigung an Witwen, 

deren Ehegatten in der Haft umgekollimen sind, wurde als H~rte empfunden, 

daß Witwen nach Opfern, die beim Versuch, sich der Verhaftung zu ent-

ziehen, bevor diese ausgesprochen war, get~tetwurden-oder-wegen einer 

ihnen unmittelbar drohenden Verhaftung Selbstmord begangen hatten, keine 

EntschUdigung erhielten. Durch die GleichsteJJung der vorangeflihrten 

Tatbestinde mit einer vollzogenen Verhaftung solJ diese HUrte beseitigt 

v;erden. 

Zu Art. I Z. 4: Mit dieser Bestimmung soll die ungleiche Be~andlung 

der Hinterbliebenenansprüche beseitigt werden, die sich daraus ergeben 

hat, daß die Gerichte von der etwa bis 1958 allgemein geübten Praxis, bei 

Opfern, die in der Haft ums Leben gekommen sind,als vcrmuteten Todestag 

den 9. Kai 191r5 fes tzus~tzen, abgegangen sind und den Tag der EinI·ie fe

rung ins KonzentrationslaGer als wahrscheinlichen Zeitpunkt dcs-Todes 

angencmmen haben. Nach 1958 J<"~onn te demnach eine Ha ften tccht:digung nur· bis 

zum Einlieferungstag geleistet werden. Mit der nur für-den Geltungsbe-

reich des Opferfiirsorgegesetzes gel tenden Vermutung einer Ha -f'tdauer - bis -

9. Mai 1945 soll diese Unc;leichhei t b:,5ei tigt wercen. Die Vermutung kann 

nicht Platz greifen, wenn feststeht, daß die Haft vor dem 9. Hai 1945-be

endet war oder daß der Tod vor dem 9. I·iai 1945 durch öf~entliche Urkunden 

oder ein Verfahren über den Beweis des Todes erwiesen ist. 
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Durch die Neufassung des Abs. 9 ist -gleichzeitig die von den Opfern 

der politischen Verfolgung stets bekämpfte Einschränkung des Entschädi

gungsanspruches durch Festsetzung einer Einkommensgrenze von 7,2.000 S, 

bei deren Überschreitung die ErhBhung der Haftentschijdigung durch die 

12. OFG.-Novelle nicht geleistet werden kOl'lnte,weggefallen. Damit wird 

im Ergebnis den Resolutionen des Nationalrates vom 12. Dezember 1963 und 

des Bundesrates vom 18. Dezember-1963 Rechnung getragen, welche folgenden 

Wortlaut haben: liDer-Herr Bundesminister für soziale Verwaltung wird er..,. 

sucht zu überprüfen, ob die Aufrechterhaltung einer Eihkommensgrenze-im 

OFG. (12. Novelle) nicht zu unbilligen Härten führt, die-in einer nächsten 

Novelle zum Opferfürsorgegesetz beseitigt vlerden könnten. 1I Diese Überprü

fung hat ergeben, daß von der bestehenden Einschr~nkung·durch die Einkommens

grenze ungefähr 200 Personen betroffen sind, das sind·insgesamt nur-l% 

aller Anspruchsberechtigten auf Ha"tentsch~idigung. Die -Einkommensgrenze 

widerspricht auch dem Entschädigungscharakter der Haftent8ch~digung. Aus 

diesem Grunde wurde eine solche Einkommensgrenze bereits früher-einmal, 

und zwar durch die 11. OFG.-Novelle, beseitigt. Die HQrte der bisherigen 

Einkommensgrenze ist insbesonders darin zu erbliCken, daß-im Ausland unter 

hC::heren Lebenshaltungskosten lebende Anspruchsberechtigte mit einem nur 

nominell über der Einkommensgrenze liesenden Einke·mmen gegeniiber den in 

Osterreich lebenden Opfern der ?olitischen Verfolgung benachteiligt.sind. 

Im librigen wird der ~egfall der Einkommensgrenze eine wesentliche·Ver

v:altungsvereinfachung mit sich bringen, weil wegen des verschwindend klei

nen Prozentsatzes der Betroffenen in allen Fällen entsprechehde Einko~mens

erhebungen durchgeführt werden müssen. 

Zu Art. I Z. 5: Die Entschädigung flir den Abbruch oder die dreiein

ha1bj~ihrige Unterbrechung einer Schu1(Berufs)ausbildune; soll in Hinkunft 

auch dann gewährt werden, wenn der Abbruch oder die Unterbrechung vor·Voll

endung des 14. Lebensjahres erfolgt ist. Dies deshalb, weil ein Abbruch 

oder eine Unterbrechung einer Ausbildune; noch während des schulpflichti

gen Alters keine geringere Sch~digune; darstellt als in den Fällen, in denen 

die Schädigungsmaßnahmen erst nach Vollendune; des 14. Lebensjahres gesetzt 

worden sind. 

Zu Art. 11: Zufolge der Erweiterung bzw. Erh~hung der Ansprüche auf 

Haftentsch1~igung durch die Vorschriften der Ziffern 3 oder 4 war Vorsorge 

zu treffen, daß bisher nach § 13a Abs. 6 oder 7 geleistete Haftentschädi

gungen auf die nunmehr zuzuerkennenden EntschädigungsbetrQge angerechnet 

werden. 
Der Aufwand fUr die geplanten Maßnatmen findet im Bundesfinanzgesetz 

1965 seine Deckung. -.-.-.-.-.-
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